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Auftrag überparteilich: Flexibilisierung der Altersgrenze für die Angestellten der kan-
tonalen Verwaltung, der Solothurner Spitäler AG, der kantonalen und der Volksschul-
lehrerschaft
                                                                                                                                                       

Der Kantonsrat von Solothurn beschliesst:

Der Auftrag «Flexiblisierung der Altersgrenze für die Angestellten der kantonalen Verwaltung,
der Solothurner Spitäler AG, der kantonalen und der Volksschullehrerschaft» wird erheblich er-
klärt.

Der Regierungsrat wird beauftragt, den Gesamtarbeitsvertrag (GAV) zusammen mit den Sozial-
partnern in dem Sinne zu ändern, dass für die Angestellten der kantonalen Verwaltung, der
Solothurner Spitäler AG, der kantonalen und der Volksschullehrerschaft ein flexibler Altersrück-
tritt zwischen dem 58. und 67. Altersjahr möglich ist. Der ordentliche Altersrücktritt soll für
Männer und Frauen mit der Vollendung des 65. Altersjahres erfolgen. Bei der Ausgestaltung des
Anreizsystems sollen sowohl die vorzeitige wie auch die nachzeitige Pensionierung berücksich-
tigt werden. Die Finanzierung bzw. Mitfinanzierung der AHV-Ersatzrente soll gemäss der heute
geltenden Regelung beibehalten werden.
Sollte bis am 30. Juni 2009 keine Einigung mit den Sozialpartnern erzielt werden können, wird
der Regierungsrat beauftragt, dem Kantonsrat Botschaft und Entwurf zu einer entsprechenden
Änderung der Staatspersonalgesetzgebung zu unterbreiten.

Im Namen des Kantonsrats
Christine Bigolin Ziörjen Fritz Brechbühl
Präsidentin Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum.
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